
Wien. Eigentümer haben ihre Lie-
genschaften entweder selbst oder 
durch den bestellten Hausverwal-
ter zu kontrollieren und auf mög-
liche Gefährdungen wie beispiels-
weise Sturzgefahr zu achten.

Ende 2012 wurde von Austrian 
Standards die ÖNORM B1300 he-
rausgegeben: Sie umfasst alle Häu-
ser, in denen sich zumindest eine 
Wohnung befindet. Neben einigen 
Formalismen ist vor allem eine 
zehn Seiten lange Checkliste ange-
führt, was alles zu prüfen und in 
weiterer Folge auch zu dokumen-
tieren ist. 

Eine solche ÖNORM ist zwar 
kein Gesetz, stellt aber nach der 
Rechtssprechung den Stand der 
Technik dar, nach dem ein Eigen-
tümer seine Liegenschaften zu prü-
fen hat.

Prüfungen auslagern?

„Einen großen Teil haben wir 
im Rahmen unserer regelmäßigen 
Begehungen als Hausverwalter be-
reits bis dato erfüllt“, sagt Michael 
Müller, GF der Rustler Gruppe. 
„Die Überprüfungen und Aufzeich-
nungen, die nun gefordert werden, 

gehen jedoch weit über die ‚norma-
le‘ Hausverwaltung hinaus.“ 

Einige Unternehmen wie auch 
Rustler Baumanagement bieten 
nun die Durchführung der Über-
prüfungen und Aufzeichnungen 
an. Hält man sich nicht an die 
Auflagen, drohen neben Schaden-
ersatzansprüchen auch strafrecht-
liche Konsequenzen, wenn mangels 
Überprüfung eine Gefahr nicht ent-
deckt wird und jemand zu Schaden 
kommt. (red)

Wien. „Die Aufregung der Arbeitneh- 
mer-Seite über das neue Bilanz-
strafrecht ist nicht nachvollzieh-
bar“, weist Rosemarie Schön, Lei-
terin der Abteilung für Rechtspoli-
tik in der Wirtschaftskammer, die 
Kritik der Arbeiterkammer zurück.

Ziel der Novelle ist es, die in 
zahlreichen Einzelgesetzen des 
Gesellschaftsrechts verstreuten 
Bestimmungen der „Bilanzfäl-
schung“ zu vereinheitlichen und 
im Strafgesetzbuch selbst zu ver-
ankern. Unverständlich sei es laut 
Schön, dass die AK bei einer Ver-
doppelung der Strafdrohung von 
einem Jahr Freiheitsstrafe (wie 
etwa derzeit nach § 255 AktG) auf 
zwei Jahre Freiheitsstrafe von ei-
ner Verwässerung des Bilanzstraf-
rechts ausgeht.

Verbesserte Abschlüsse

In den vergangenen Jahren wur-
den viele Maßnahmen umgesetzt, 
um Bilanzen aussagekräftiger und 
transparenter zu gestalten. Neben 
der Einführung der Österreichi-
schen Prüfstelle für Rechnungsle-
gung („Bilanzpolizei“) wurde das 
Bilanzrecht durch das Rechnungs-

legungs-Änderungsgesetz 2014 
modernisiert, was auch zu einer 
Verbesserung der Aussagekraft der 
Abschlüsse führt.

„Es ist ausdrücklich herauszu-
streichen, dass nicht jede Unge-
nauigkeit in einer Bilanz straf-
würdig ist“, sagt Schön. Zu unter-
schiedlich sind die verschiedenen 
Zugänge zur Erstellung einer 
Bilanz – viele Ansätze werden ja 
selbst unter Fachleuten sehr un-
terschiedlich beurteilt. (pj)
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Die Wirtschaftskammer plädiert gegen 
neue Bilanzstrafrechtsverschärfungen.

Bilanzstrafrecht Gegen weitere Verschärfungen

Nicht alles ist gleich „strafwürdig“

Begutachtung Entwurf für neues Normengesetz sieht stärkeres Aufsichtsrecht der öffentlichen Hand vor

Normen auf dem Prüfstand
Wien. Wirtschaftsminister Rein-
hold Mitterlehner hat am Dienstag 
ein neues Normengesetz in die Be-
gutachtung versandt.

Die Teilnahme an der Normung, 
also in den Normengremien, soll 
in Zukunft kostenlos sein. Damit 
trägt der Gesetzesentwurf vor 
allem den Anliegen von KMU und 
EPU Rechnung. Derzeit muss jeder 
Teilnehmer 450 € zuzüglich Um-
satzsteuer bezahlen. Hochgerech-
net auf die rund 3.500 Teilnehmer 
an der Normung würde sich somit 
eine Ersparnis von rund 1,7 Mio. € 
pro Jahr ergeben. Darüber hinaus 
wird geregelt, dass Normen, die 
vom Bundes- oder einem Landes-
gesetzgeber verbindlich erklärt 
werden, im gesamten Wortlaut 
kostenlos zu veröffentlichen sind. 
Damit haben die Rechtsanwender 
vollen Zugang zum Inhalt.

Austrian Standards muss in 
Zukunft eine Datenbank führen, 
in der bei allen Normen der voll-

ständige Titel, die Nummer, eine 
Zusammenfassung des Inhalts, 
der Status und die Information, 
ob es sich bei der Norm um ein 
nationales oder europäisches Nor-
mungsvorhaben handelt, aufzu-
listen sind. Bei nationalen Normen 
ist außerdem der Antragssteller 
anzugeben. Das Datum des In-
krafttretens und der Veröffent-
lichung der Norm sind ebenfalls 
ersichtlich zu machen.

Begutachtung bis 3.8.

Der Gesetzesentwurf berücksich-
tigt auch die Normungsverordnung 
der Europäischen Union und er-
füllt dadurch die Anforderungen 
der internationalen Normung. 

Ein stärkeres Aufsichtsrecht der 
öffentlichen Hand ist ebenfalls 
vorgesehen. Die Begutachtungs-
frist läuft bis zum 3.8. In Kraft tre-
ten soll das neue Normengesetz am 
1.1.2016. (pj)

Kostenlose Teilnahme an der Normung soll vor allem kleinen und mittleren Unternehmen helfen.
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AS-Chefin Elisabeth Stampfl-Blaha bekommt am 1.1. ein neues Normengesetz.

seilbahnen Es dürfen jetzt steuerliche Rückstellungen für Mastenentfernen und Rekultivierung vorgenommen werden

rechtzeitig für die Beseitigung vorsorgen
Zell am See. Rückstellungen für den 
Rückbau von Seilbahnanlagen sind 
steuerlich anzuerkennen, so Roland 
Pfeffer von Prodinger Steuerbera-
tung: Damit habe man Rechtssi-
cherheit für die Unternehmen er-
reicht. Die Steuerberatungskanzlei 
hat ihren Klienten in einem sechs-
jährigen Verfahren bis vor den 
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) 
begleitet.

Bei der Errichtung von Seil-
bahnen wird vertraglich und in den 
behördlichen Bescheiden bereits 
der Rückbau der Anlagen vorge-
schrieben, wobei die Verpflichtung 
zur Beseitigung der Anlage am En-
de der Konzessionsdauer den Be-
treiber betrifft. Für die meist sehr 
hohen Aufwendungen zur Rekulti-
vierung (z.B. Entfernen der Masten 

und Leitungen, Wiederaufforstung) 
und Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustands ist während 
des laufenden Betriebs Vorsorge zu 
treffen.

Rechtssicherheit erreicht

Es sind daher ausreichend steu-
erliche Rückstellungen für Abbau- 
und Rekultivierungsmaßnahmen 
zu bilden, lautet die Überlegung 
der Steuerberater. Das Finanzamt 
vertrat in der Vergangenheit jedoch 
eine andere Rechtsansicht und ver-
neinte die Möglichkeit einer ent-
sprechenden steuerrechtlichen Be-
rücksichtigung der Rückstellungen.

Das Verfahren hatte 2009 mit 
der Außenprüfung eines Seilbahn-
betriebs durch das zuständige 

Finanzamt begonnen. Die zweite 
Instanz folgte der ablehnenden 
Argumentation des Finanzamts. 
Aus diesem Grund habe man 2011 
im Namen des betroffenen Unter-
nehmens Beschwerde beim VwGH 
eingebracht. Nach eingehender 
Prüfung stellte dieser ausdrücklich 
klar, dass „in den Jahren zwischen 
Errichtung und voraussichtlichem 
Abbau der Anlagen eine Rückstel-
lung zu bilden ist“.

„Wir freuen uns über diese posi-
tive Entscheidung der höchsten In-
stanz, welche der ganzen Branche 
Rechtssicherheit bringt“, so Pfef-
fer. Die Entscheidung wurde von 
der Kanzlei ohne Anwalt herbeige-
führt: Wie in § 3 Abs. 2 Z 10 WtBG 
geregelt, können Steuerberater bis 
inklusive VwGH vertreten. (pj)
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Seilbahnbetreiber sind wirtschaftliches 
Rückgrat der Wintertourismus-Regionen.

ÖNorM B1300 Wohnungs-Sicherheitsüberprüfungen

Auf der sicheren (Wohn-)Seite

Austrian Standards: 
Hauptversammlung

Wien. Am 2.7. findet die ordent-
liche Vollversammlung von 
Austrian Standards Institute 
statt. Direktorin Elisabeth 
Stampfl-Blaha präsentiert den 
Jahresbericht 2014 mit dem 
Schwerpunktthema „Mitge-
stalten“, Johann Füller (Profes-
sor am Lehrstuhl Innovation 
und Entrepreneurship der Uni 
Innsbruck) liefert die Keynote.

Weitere Tagesordnungs-
punkte sind die Festlegung 
der Mitgliedsbeiträge 2016 
und die Wahl von Präsidial-
ratsmitgliedern. (pj)

Ein neues Netzwerk 
der Web-Consulter
Wien. Vienna Digital hat mit 
WeAreDevelopers.org eine neue 
Community für Web- und 
Mobile-Developer in Österreich 
realisiert, die auch internatio-
nal ausgerichtet ist.

Beim Kick-off-Event in der 
Burg Perchtoldsdorf ging es 
um Themen wie skalierbare 
Systeme, Best-Practices in 
der Entwicklung von kunden-
orientierten Anwendungen, 
Engineering Culture und die 
Skalierung von Development-
Teams, Open Source als Ge-
schäftsmodell sowie um neue 
Möglichkeiten der Microsoft-
Plattformen. (red)

CMS unterstützt die 
erste Vienna Biennale

Wien. Im Rahmen der ersten 
Vienna Biennale lud CMS 
Reich-Rohrwig Hainz ins MAK 
ein, um sich ein Bild von der 
Stadt der Zukunft zu machen.

Die von CMS mitgesponserte 
Ausstellung „2051: Smart Life 
in the City“ spannt den Bogen 
von Mobilität, Arbeit und Geld 
über Gesundheit, Wohnen und 
Versorgung bis hin zu Bildung, 
Konsum und Unterhaltung. 

CMS zufolge werden sich 
die erwarteten Veränderungen 
auch in der Anwaltstätigkeit 
widerspiegeln – egal ob es 
dabei um Arbeitsrecht, Wett-
bewerbsrecht, Gewerblichen 
Rechtsschutz, Medizinrecht, 
IT- und Datenschutzrecht oder 
um die Bereiche Banken & Fi-
nanzen, Erneuerbare Energien 
und Konsumgüter geht.

Die Vienna Biennale läuft bis 
4.10. und beschreibt sich selbst 
als Mehrspartenbiennale. 

Die Kuratoren der Ausstel-
lung sind Harald Gründl und 
Thomas Geisler. (pj)

Huber (CMS), Hundstorfer, Ploier 
(CMS) Thun-Hohenstein (MAK; v.l.).

Michael Müller weist auf die Prüfpflicht 
der Liegenschaftseigentümer hin.
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„Wenn Co-Creation NORM(al) wird“ 
ist das Thema von Johann Füller.


